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Gemeinde Niedereschach 
Schwarzwald-Baar-Kreis 
 
 
 

S A T Z U N G 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren  

im Schlachthaus der Gemeinde Niedereschach  
(Schlachthausgebührensatzung) vom 19. Juli 1983 

 
 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie der §§ 2 
und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Niedereschach am 01.12.2014 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 4 wird wie folgt geändert: 
 

Benutzungsgebühren 
 
 Einheimische Auswärtige 
 Benutzer Benutzer 
 
1. Schlachtraumbenutzung 
 Schwein/Bulle/Rind 14,70 EUR 29,40 EUR 
 
2. Schlachtraumbenutzung 
 Kalb/Schaf/Ziege/Reh 8,00 EUR 16,00 EUR 
 
3. Kühlraumbenutzung pro Tag 
 (Schlachttag auch gebührenpflichtig) 7,40 EUR 14,80 EUR 
 
4. Wurstküchenbenutzung 
 (Dosen kochen u. a.) 21,50 EUR 43,00 EUR 
 
5.  Entsorgung von Schlachtabfällen 
 pro Behälter 40,00 EUR 40,00 EUR 
 
6. Entsorgung von Tierkadavern 
 pro Behälter 37,20 EUR 37,20 EUR 
 
 
Wird bei der Entsorgung nach Nr. 5 und 6 nur ein Teil des Behälters in Anspruch genommen, 
werden die Gebühren anteilig erhoben. 
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Bei Notschlachtungen werden 20 % Abschlag auf die Schlachtraumbenutzung gewährt. 
 
 

§ 2 
 
§ 5 wird wie folgt geändert: 
 

Inkrafttreten 
 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft. Gleichzeitig treten die 
entsprechenden bisherigen Paragraphen außer Kraft. 
 
 
 
Niedereschach, den 01.12.2014 
 
 
 
Ragg 
Bürgermeister 
 
 
 
  


